
 

Niedersächsischer Städtetag 
Verband für Städte, Gemeinden und Samtgemeinden 

Prinzenstraße 17, 30159 Hannover,  
Tel.: 0511/36894-0, Fax: 0511/36894-30 

Internet: http://www.nst.de, E-Mail: post@nst.de 

 

 

An 
die Damen und Herren Hauptverwaltungsbeamten o.V.i.A. 
unserer Mitgliedsstädte, -gemeinden und -samtgemeinden 

 
Nr. 2 / 2017 
 
Az.: 16.01:043 - Teu 
Bearbeitet von: Frau  Teuber 
Tel.-Durchwahl: 0511 / 3 68 94-17 
E-Mail: teuber@nst.de 
Hannover, den 18. Januar 2017 

 
Einladung zur 19. Städteversammlung am 8. und 9. März 2017 in Hameln 

 

Bankverbindung: Nord/LB  IBAN: DE59250500000101023562   BIC: NOLADE2HXXX 

 

 
 

Informationen und Anmeldevordrucke zur 19. Städteversammlung in Hameln 

 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
am 8. und 9. März 2017 findet die 19. Städteversammlung des Niedersächsischen Städ-
tetages in Hameln statt. Das Präsidium unseres Verbandes hat hierzu nach dem großen 
Zuspruch, den die Diskussionsforen der vergangenen Städteversammlungen bei den 
delegierten Ratsmitgliedern gefunden haben, beschlossen, dass wieder Fachforen zu 
Schwerpunktthemen angeboten werden. Folgende Fachforen stehen in diesem Jahr zur 
Auswahl: 
 

 Integration 
 Kommunale Investitionen 
 Kommunale Sicherheitspolitik 
 Kommunale Wohnungspolitik 

 
Die Einladung zur Städteversammlung ist als Anlage 1 beigefügt. Dieser können Sie auch 
den Zeitplan der Veranstaltung entnehmen. 
 
Wie immer richtet sich die Einladung ausdrücklich auch an die Mandatsträgerinnen und 
Mandatsträger. Wir würden uns freuen, wenn die Bedeutung dieser nur alle 2 ½ Jahre statt-
findenden Mitgliederversammlung unseres Verbandes durch eine hohe Teilnehmerzahl be-
kräftigt wird. Die Zahl der Vertreterinnen und Vertreter Ihrer Abordnungen ist nicht begrenzt. 
 
Als Anlage 2 übersenden wir Ihnen organisatorische Hinweise zur Städteversammlung.  
 
Hinweise zu den Hotelkontingenten erhalten Sie in Anlage 3. Ein wichtiger Hinweis vorweg: 
die Hotelkontingente verfallen am 8. Februar 2017. Wir bitten Sie daher, rechtzeitig eine 
Unterkunft zu buchen.  
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Wir bitten Sie, für jede Teilnehmerin und jeden Teilnehmer jeweils eine gesonderte An-
meldung zu übersenden.  
 
Die Stimmen in der Mitgliederversammlung werden durch einen Stimmführer abgegeben 
(§ 4 Satz 2 der Satzung des NST). Diesen Stimmführer bitten wir, uns gesondert zu benen-
nen.  
 
Unabhängig von der Benennung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer bitten wir vorab um 
die Benennung einer Kontaktperson für rein organisatorische Fragen (Teilnehmermel-
dungen, evtl. Versand von Unterlagen, Rückfragen). Entsprechende Vordrucke sind als An-
lagen 5 bis 7 beigefügt.  
 
Alle Vordrucke stehen auch im Internet unter www.nst-intern.de (Rubrik HVB-Schreiben, 
HVB-Schreiben Nr. 2 / 2017) zur Verfügung.  
 
Für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer an der Abendveranstaltung (einschließlich Essen 
und Getränken) wird ein Kostendeckungsbeitrag in Höhe von 30,00 Euro pro Person 
erhoben. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhalten eine entsprechende Rechnung.  
 
Möglicherweise bedarf es noch einer Satzungsänderung. Ein entsprechender Vorbericht wird 
nachgereicht.  
 
Wir freuen uns auf eine gut besuchte Städteversammlung. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 

 
Heiger Scholz 
Hauptgeschäftsführer  
 
7 Anlagen 
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